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ENTWURF           

 
19. Nachtrag zur Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßen-
reinigungsgebühren in der Stadt Schwelm (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) 
vom .................................... 
 
Aufgrund von  
-  § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der  
 Bekanntmachung vom 14.7.1994 (GV NW S. 666),  
- §§ 3 und 4 des Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Straßen (Straßenreinigungsge-

setz NRW – StrReinG NRW) vom 18.12.1975 (GV NRW S. 706),   
- §§ 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG 

NRW) vom 21.10.1969 (GV NRW S. 712),  
- § 2 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 der Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen 

„Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts“, vom 17.12.2004,  
jeweils in der bei Erlass dieser Satzung geltenden Fassung, 
hat der Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens Technische Betriebe der Stadt 
Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts (nachfolgend mit „TBS“ bezeichnet), mit Wirkung vom 
..................................  folgende Satzung beschlossen: 
 
Artikel 1 
 
Der § 6, Absätze 4 und 5 der Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von 
Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Schwelm (Straßenreinigungs- und Gebührensat-
zung) vom 18.12.2007 in der Fassung des 18. Nachtrages erhält folgende Fassung: 
 
(4) Die Benutzungsgebühr bei einer einmaligen wöchentlichen Reinigung je Frontmeter (Ab-
sätze 1 bis 3) beträgt jährlich: 
 
- in Reinigungsklasse A: 1,52 Euro 
- in Reinigungsklasse B: 2,48 Euro 
- in Reinigungsklasse C: 2,78 Euro 
 
Wird mehrmals wöchentlich gereinigt, vervielfacht sich die Gebühr entsprechend. 
 
(5) Für die Winterwartung wird zusätzlich eine Benutzungsgebühr erhoben. Die Benutzungs-
gebühr je Frontmeter (Absätze 1 bis 3) beträgt jährlich: 
 
- in Reinigungsklasse A: 0,16 Euro 
- in Reinigungsklasse B: 0,15 Euro 
- in Reinigungsklasse C: 0,23 Euro 
 
Artikel 2 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. 


